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richtlinien - IVW

MitgliederstÃ¼cke: StÃ¼cke einer Zeitschrift, deren Lieferung laut Impressum im. Rahmen eines Mitgliedsbeitrages oder eines gesonderten Mitgliederbezugs-. 
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R I C H T L I N I E N für die IVW-Auflagenkontrolle von Kundenzeitschriften (in der Fassung des Verwaltungsratsbeschlusses vom 15. Mai 2001) Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW)



Als Kundenzeitschriften gelten periodisch erscheinende Zeitschriften belehrenden und unterhaltenden Inhalts, die der Verbraucherinformation, dem Kundenkontakt und der Werbung dienen. Interessenten beziehen Kundenzeitschriften direkt oder indirekt von Verlagen. Die allgemeinen Grundsätze der Auflagenmeldung, -prüfung und -veröffentlichung richten sich nach den Richtlinien für die IVW-Auflagenkontrolle.



AUFLAGENMELDUNG Die Auflagenmeldung für Kundenzeitschriften ist auf dem von der IVW erstellten Formular zu erstatten. Zu melden sind: 1.



Verkäufe zur Weitergabe Verkäufe zur Weitergabe ist die durchschnittliche Summe je Ausgabe im Quartal, die an Einzelhändler, Firmen und Unternehmen verkauft werden zur Weitergabe an deren Kunden.



2.



Abonnierte Exemplare Zu den abonnierten Exemplaren zählen nur solche, die zum regulären Abonnementpreis verkauft und an feste Bezieher geliefert werden. Den abonnierten Exemplaren werden auch zugerechnet: - Personalstücke; - Mitgliederstücke; - an den Buchhandel für dessen Abonnenten ohne Remissionsrecht verkaufte Exemplare; - an den werbenden Zeitschriftenhandel (WBZ) verkaufte Exemplare; - Mehrfachlieferungen von Zeitschriften gegen Berechnung, sofern ein Mengennachlass von nicht mehr als 25% auf den regulären Abonnementpreis gewährt wird. Diese Exemplare sind zusätzlich gesondert zu melden und auszuweisen. Nicht unter abonnierte Exemplare fallen die unbezahlten Vorauslieferungen an neu geworbene Bezieher; sie sind als Freistücke zu melden. Entgeltlich angebotene Probe-Abonnements werden den abonnierten Exemplaren zugerechnet, sofern sie mit einer Negativoption versehen sind. Personalstücke: Der Zahl der abonnierten Exemplare können Personalstücke (an Betriebsangehörige, Träger, Vertriebsagenturen und ständige Mitarbeiter gelieferte Freiexemplare) mit je einem Exemplar hinzugezählt werden. Mitarbeiter organisatorisch ausgegliederter Fachbereiche des die Druckschrift verlegenden Verlags- und Druckereiunternehmens, die für die Druckschrift tätig sind sowie Rentner und Pensionäre dieses Unternehmens stehen Betriebsangehörigen gleich. Die Personalstücke müssen jederzeit nachgewiesen werden können.
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Mitgliederstücke: Stücke einer Zeitschrift, deren Lieferung laut Impressum im Rahmen eines Mitgliedsbeitrages oder eines gesonderten Mitgliederbezugspreises erfolgt, gelten als Mitgliederstücke. Die Zahl der Mitgliederstücke wird den abonnierten Exemplaren hinzugerechnet. Sie ist jedoch gesondert zu melden und wird in der IVW-Liste unter „davon Mitgliederstücke“ ausgewiesen. 3.



EV-Lieferungen EV-Lieferungen sind - Lieferungen mit Remissionsrecht an den Großhandel, an Zeitungs- und Zeitschriftenhändler, an Buchhändler oder an sonstige Wiederverkäufer gegen Rechnung im In- und Ausland; - Lieferungen an nicht ständige Abnehmer von Einzelexemplaren zum Einzelverkaufspreis.



4.



Remittenden Nur die im Berichtsquartal eingegangenen bzw. im KR-Verfahren gemeldeten Remittenden sind als solche zu erfassen und zu melden. Aus welchem Quartal die zurückgegebenen Stücke stammen, ist dabei unbeachtlich. Remittendendurchschnitt: Die Durchschnittszahl der Remittenden wird errechnet durch Division der Anzahl aller in der Berichtszeit remittierten Stücke durch die Zahl der Erscheinungstage im jeweiligen Vierteljahr.



5.



Sonstiger Verkauf Alle verkauften Exemplare, die weder den Verkäufen zur Weitergabe, den abonnierten Stücken noch den Einzelverkäufen zuzurechnen sind, werden dem Sonstigen Verkauf zugerechnet und in einer gesonderten Spalte ausgewiesen.



6.



Freistücke In dieser Position sind alle unentgeltlich verbreiteten Exemplare mit Ausnahme der Rest-, Archiv- und Belegexemplare zu melden und auszuweisen. Die Regelmäßigkeit der Lieferung ist für die Anerkennung als Freistücke nicht maßgebend.



7.



Druckauflage Die Druckauflage ist die Stückzahl der gedruckten Exemplare abzüglich der Makulatur.



AUFLAGENPRÜFUNG Die Prüfung umfasst folgende Bereiche mit den entsprechenden Unterlagen: 8.



Druckauflage Bei Lohndruck dienen als Unterlagen für die Angaben über die Höhe der Druckauflagen die Rechnung des Fremddruckers mit Angabe der Höhe der Druck- und Bindeauflage sowie die Menge des Papierverbrauchs, ferner Buchungs- und Zahlungsbelege. Bei Herstellung in der eigenen Druckerei dienen als Unterlagen schriftliche Druckanweisungen, Druckberichte, Auftragstaschen, innerbetriebliche Druckrechnungen, Papierverbrauchsnachweise. Die Druckanweisungen sind vom verantwortlichen Sachbearbeiter des Vertriebs, die Druckberichte vom verantwortlichen Drucker zu unterzeichnen.
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9.



Verkäufe zur Weitergabe, Abonnements, Einzelverkauf und Sonstiger Verkauf Die Verkäufe zur Weitergabe, die abonnierten Exemplare, die für den Einzelverkauf gelieferten Exemplare und der Sonstige Verkauf sind in Vertrieb und Buchhaltung durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Aus diesen Unterlagen muss insbesondere hervorgehen, dass die Lieferung dieser Exemplare gegen Entgelt, d. h. gegen Rechnung oder im Rahmen bestehender Abonnementverträge erfolgt ist. Als geeignete Unterlagen gelten u. a. Aufstellungen über Personalfreistücke, Postentgeltabrechnungen, Posteinlieferungslisten, Selbstbeanschriftungsunterlagen, Aufstellungen über den Streifbandversand, Portonachweise, Abrechnungen mit den Zustellorganisationen und Vertriebsagenturen, Ausgangsrechnungen an Einzelbezieher, Ausgangsrechnungen an Grossisten und Buchhändler für deren Abonnenten sowie weitere Ausgangsrechnungen jeder Art, ISPC-Daten und Auflistung der Verlagszahler. Bei Fakturierung über EDV sind geeignete Unterlagen die Rechnungsausgangslisten mit Summen der Stückzahlen und Preisgruppen sowie der Rechnungsbeträge nach Zeiträumen.



10. Remittenden Die Remittenden sind so zu erfassen, dass ihre Höhe und die dafür verrechneten Gutschriftsbeträge jederzeit nachgeprüft werden können. Für die Remittendenerfassung ist ein gesondertes Remissionskonto pro Objekt bzw. Ausgabe zweckmäßig, aus dem sich die Stückzahlen nach Sparten oder Preisgruppen und Gutschriftsbeträgen ergeben. Die Abstimmung der Remittenden anhand von Remissionszetteln bzw. Gutschriftsbelegen mit den als Erlösschmälerungen verbuchten Beträgen muss gewährleistet sein. 11. Freistücke Freistücke können durch Versandanweisungen der Verlagsleitung oder deren Beauftragten belegt werden, ferner durch eine Freistückdatei mit aktueller Bestandsfortschreibung, Freistücklisten, EDV-Auflistungen der Freistücke aus der Empfängerdatei mit Summen der Stückzahlen, Postgebührenabrechnungen, die Bestätigungen der Werbeabteilung über empfangene und verteilte Werbestücke in Verbindung mit Nachweisen über die Verbreitung, eine Aufstellung über den Versand von Werbestücken mit Portonachweis, Anforderungs- und Empfangsbelege über Werbestücke der Werbe- und Anzeigenabteilung bzw. der Agenturen. 12. Sonstige Nachweise Außer den bereits genannten Unterlagen sollten alle sonstigen Verlagsnachweise, die eine Kontrolle der Auflagenmeldung ermöglichen, für die Prüfung zur Verfügung stehen, z. B. Journale, Debitoren- und Vertriebserlöskonten, Debitorenlisten, Rechnungen, Postgebührenabrechnungen, Zahlungsbelege und Buchungsunterlagen, Karteien bzw. Dateien, Statistiken, Druckaufträge, Papierverbrauchsnachweise, Papierbestandsbücher, EDV-Auflistungen und Auflagenstatistiken.
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VERÖFFENTLICHUNG DER AUFLAGENMELDUNGEN Die Kundenzeitschriften werden titelalphabetisch innerhalb der Sachgruppensystematik nach branchenbezogenen Kundenzeitschriften sowie unternehmens-, produkt- und dienstleistungsbezogenen Kundenzeitschriften gegliedert dargestellt. Veröffentlicht werden: 13. Tatsächlich verbreitete Auflage Die tatsächlich verbreitete Auflage ist die verkaufte Auflage zuzüglich der Freistücke. Diese Zahl wird von der IVW errechnet und in der Auflagenliste unter der Rubrik „Verbreitung“ angegeben. 14. Gesamtverkauf Kundenzeitschriften Der Gesamtverkauf Kundenzeitschriften ist die Summe der Verkäufe zur Weitergabe, der für den Einzelverkauf gelieferten Exemplare zuzüglich der abonnierten Exemplare sowie der als Sonstiger Verkauf ausgewiesenen Exemplare abzüglich der im Berichtszeitraum eingegangenen Remittenden. Diese Zahl wird von der IVW errechnet und in der Auflagenliste unter der Rubrik „Verkauf“ angegeben. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.



Verkäufe zur Weitergabe Abonnements EV-Lieferung Remittenden Sonstiger Verkauf Freistücke Druckauflage
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Anlage zu den IVW-Richtlinien zur Kontrolle von Online-Medien 

05.12.2012 - Online-Medien vom 05. ..... dingungen fÃ¼r die IVW-Kontrolle von Online-Angeboten und gleichzeitig die .... 2.1 Anlegen von Beispiel-Links.
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IVW Quartalsreporting.xlsx 

44.207. 1.100. 40.404. 0. 2.602. 101. 60.207. 56.065. 15.661. 27,9 %. 26,0 %. 90. 44.297 ..... BILD/BZ/BZ aS, Berlin-Brandenburg - davon ePaper. Mo - Fr + So.
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Richtlinien 
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Richtlinien & Spezifikationen 

... immer mit dem Vornamen gefolgt vom Nachnamen: Fred Smith â†’ RICHTIG. Smith, Fred â†’ FALSCH ... Kill Rock 'n Rollâ€œ. It's fo' Realz. I Ain't Got Nobody. 12.2.
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Richtlinien Familienpass 

Die Definition â€žgeringes Einkommenâ€œ wird an die Berechnung der ... tige ErmÃ¤ÃŸigung. Die Kosten fÃ¼r Instrumentalunterricht in der Musikschule. Kitzingen ...
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Bibliothekars Richtlinien 
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Haft-Richtlinien - Refworld 

Kinder, schwangere Frauen, Ã¤ltere Menschen oder Personen mit ...... der FlÃ¼chtlingsprobleme in Afrika, 1969 (OAU-Konvention); Beschluss Nr. 3, ErklÃ¤rung.
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Richtlinien Sondersammelgebiete - DFG 

B. â€žWeltanschauungsliteraturâ€œ, Kinder- und. Jugendliteratur gleichwohl Gegenstand der Forschung sein kÃ¶nnen, gilt die gleiche Regelung wie fÃ¼r. Trivialliteratur ...
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Richtlinien für Vorgaben für 

DIN A6 dürfen ein Flächengewicht von 150 g/m² nicht unterschreiten. Mehrseitige. Mehrseitige Beilagen mit geringem Umfang (4 oder 6 Seiten) müssen ein.
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Abwerbeverbot Richtlinien 

auf Ihrer Social-â€�Networking-â€� Website , wo Ihre "Freunde" Personen sind, die Sie nicht persÃ¶nlich rekrutiert ... 2-â€�Strike Policy â€“ Abwerbung (Cross Recruiting).
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Richtlinien und Bedingungen 

01.01.2016 - Internet / elektronische Medien. Die Internet-Domain www.kravmaga-schweiz.ch ... Haftung und Versicherung. Jedes TC haftet fÃ¼r Risiken und ...
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Richtlinien für Anschlusskanäle 

Zur Übergabe von Abwasser eines Grundstücks ist ein Revisionsschacht auf dem ... Bauausführung des Anschlusskanals ist mittels Dichtheitsprüfung und TV-.
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Haft-Richtlinien - Refworld 

Zertifizierung.138 Verhal- tensregeln oder andere Vorschriften fÃ¼r das Verhalten der Mitarbeiter kÃ¶nnen wichtige Aspekte von InhaftierungsmaÃŸnahmen und ...
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Richtlinien und Bedingungen 

Krav Maga Self Protect Association Switzerland. Krav Maga Headquatres-Center, Lausenerstr. 6, CH-4410 Liestal. Fon/Training Center ++41 61 902'03'02 ...
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Richtlinien Sondersammelgebiete - DFG 

Geburtshilfe siehe GynÃ¤kologie und Ge- burtshilfe. â–« Gentechnologie (medizinische Aspekte). â–« Geriatrie. â–« Gerontologie. â–« Gesetzgebung (medizinische Aspekte) ...
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Richtlinien und Bedingungen 
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Bibliothekars Richtlinien 1 1 
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Bibliothekars Richtlinien 1.2 20110124 
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Verunglimpfung Richtlinien 

schriftlich an die Rechtsabteilung ( [email protected] ) eingereicht werden. Empower Network begrÃ¼ÃŸt konstruktive BeitrÃ¤ge, jedoch, alle negative ...
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LPGN-Richtlinien und Verfahren 

Gebühren Fehler aufgetreten sind, so hat der SVP LifePharm Global Network schriftlich .... Sie dürfen kein wirtschaftliches Interesse an mehr als einem Konto haben. ...... Sämtliche von der Bank eines SVPs aufgrund mangelnder Deckung ...
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Richtlinien fÃ¼r die Verpackung 

3.6 Komponenten. 14. 4 Markierungsbeispiele. 17. 5 Verpackungsoptionen. 19. 6 Vor- und Nachteile der Verpackungsarten. 23. Richtlinien fÃ¼r die Verpackung.
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Richtlinien zu Einkommensangaben - Empower Network 

entscheiden kÃ¶nnen, ob sie teilnehmen oder ein Produkt kaufen mÃ¶chten. Bei jedem Treffen, zu dem ... Werbende dÃ¼rfen nicht unfair handeln. Halten Sie Ihre ...
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Ã–ffentliche Bekanntmachung Richtlinien zur ... - Stadt Dillenburg 

scheidung des Magistrates ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 6. Der Preis ist mit insgesamt 1.500,-- Euro dotiert und kann auf Vorschlag der ...
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Ã–ffentliche Bekanntmachung Richtlinien zur ... - Stadt Dillenburg 

Wettbe- werbsbeitrÃ¤ge vorliegen. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen : 1. dem BÃ¼rgermeister als Vorsitzenden (oder Stellvertreter im Amt).
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